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BULLETIN
DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

Zur Jahreswende

In unseren Tagen ist häufig von Konzentrationsbestrebungen in der Wirtschaft die

Rede. Geschäftsleitungen von Unternehmen, welche einen grösseren oder kleineren Teil
ihrer Produktion jenseits der Landesgrenzen auf den Markt bringen, sehen sich
zahlreichen Mitbewerbern gegenüber gestellt, welche in vielen Fällen um jeden Preis — im
ursprünglichen Sinne des Wortes — den Auftrag einbringen wollen. Diese Erscheinung
ist nicht neu. Erschwerend tritt jedoch hinzu, dass der Protektionismus einzelner Länder,
wie er in früheren Zeiten auftrat, von einem solchen auf höherer Ebene abgelöst wurde,
seitdem es Gruppierungen wie die EWG und die EFTA gibt. Trotz allen Bekenntnissen

zu der Freiheit des Handels und zu dem Willen, Hindernisse zu beseitigen, die ihm im
Wege stehen, feiert der Gruppenegoismus Triumphe, welche gerade unser Land empfindlich

zu treffen geeignet sind.

Es ist deshalb verständlich, wenn Unternehmen, welche einen wesentlichen Teil des

Verkaufserlöses für Forschung und Entwicklung aufwenden, danach trachten, diese

Kosten gemeinsam mit anderen, verwandten Unternehmen zu tragen. Eine solche
Zusammenarbeit führt früher oder später zu einem Zusammenschluss, welcher in der Umwelt

gelegentlich als die Selbstaufgabe eines Partners angesehen wird, besonders dann,

wenn alte und berühmte Namen von Weltgeltung ins Blickfeld geraten.

Für alle, welche in der freien Wirtschaft tätig sind, stellt sich täglich die Frage, wie
der Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zum Ziel, das mit ihm verfolgt wird,
gehalten werden kann. Auch vor dem SEV macht diese Überlegung nicht halt. In dieser

Beziehung haben weitblickende Persönlichkeiten im Vorstand und im Schweizerischen
Elektrotechnischen Komitee vor Jahren schon eine Konzentration in der Weise
herbeigeführt, als der SEV und seine Kommissionen in der Schweiz zuständig sind für die nationale

Normung und die Mitarbeit an der internationalen Normung auf dem gesamten
Gebiet der Elektrotechnik. Die Vorteile liegen auf der Hand: mit einem Minimum von
Personal wird ein beträchtliches Pensum bewältigt, und es findet zwangsläufig eine
Koordination aller Bestrebungen statt, ohne Rücksicht darauf, von welcher Seite sie kommen.
In dieser Beziehung wird der SEV von mancher ausländischen Organisation beneidet.

Das neue Jahr hat begonnen. Wir freuen uns, an dieser Stelle den Mitarbeitern am
Bulletin, den Mitgliedern unserer Kommissionen, Komitees und Fachkollegien, sowie

unseren Freunden in aller Welt für ihre Dienste zu danken und ihnen für die Zukunft
unsere besten Wünsche zu entbieten. H. Marti
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